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Rede

des Ministers für Generationen, Familie, Frauen und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herrn Armin Laschet
anlässlich

der 1. Lesung des 
"Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern" (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)
am 13. Juni 2007
im Landtag Nordrhein-Westfalen

Es gilt das gesprochene Wort!
I.

Anrede,
Das neue "KiBiz" soll die individuelle Förderung der Kinder verbessern, neue Möglichkeiten der Sprachförderung eröffnen und den Ausbau von Plätzen für unter dreijährige Kinder vorantreiben. Es verankert Familienzentren als Partner für die Eltern und hilft den Kindertageseinrichtungen, dem Bedarf der Eltern nach mehr Flexibilität in den Betreuungszeiten gerecht zu werden. 

Ich will betonen: Mit dem neuen Kinderbildungsgesetz, dem "KiBiz", bekommt die Bildung, Förderung und Betreuung von nordrhein-westfälischen Kindern, die noch nicht zur Schule gehen, einen grundlegend verbesserten rechtlichen Rahmen.

Wir sind stolz darauf, damit etwas erreicht zu haben, was für die Vorgängerregierung außer Reichweite war.
Das neue Gesetz enthält eine Fülle von Regelungen, die zwar finanzielle Auswirkungen haben, in erster Linie aber konzeptionelle Verbesserungen sind.

Ich meine damit zum Beispiel 

· die Möglichkeit zu flexibleren Öffnungsangeboten der Kindertageseinrichtungen, 

· die intelligente Verknüpfung verschiedener Leistungen für Kinder und Eltern, vor allem auch von Beratungs-leistungen, in den Familienzentren, 

· oder die frühe Sprachförderung schon zwei Jahre vor der Schule.

Diese Verbesserungen sind nicht allein mit den Begriffen und Instrumenten des Haushaltsrechts zu erfassen und zu beschreiben. 

Aber wir sind uns sehr bewusst, dass mit diesen konzeptionellen Verbesserungen – und mit dem zusätzlichen quantitativen Ausbau bei der Betreuung der Unter Dreijährigen ohnehin – auch erhebliche finanzielle Auswirkungen verbunden sind.
(Ausbau U 3, institutionelle Betreuung ohne Tagespflege: 

2001 bis 2005: 
rd. 11.000 Plätze

Febr. 2007: 
16.000 Plätze

2008: 

34.000 Plätze

2009: 

42.000 Plätze

2010: 

66.500 Plätze)

Dass das neue KiBiz den finanziellen Notwendigkeiten in vollem Umfang Rechnung trägt, darauf möchte ich heute näher eingehen. 
Denn auch hier gilt: Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts.

Darum ist es wichtig, dass die im KiBiz zusammengefassten Aufgaben und Strukturen durch ein stabiles Finanzgerüst getragen werden, in diesem Jahr, im kommenden Jahr und für die Zeit danach:

· Mit dem neuen Gesetz wird mehr Geld in das System der Kinderbetreuung gegeben. Für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen sind im Haushalt 2007 819 Millionen Euro vorgesehen. 

Diese Summe wird im Jahr 2008 auf 969 Millionen steigen. Das sind 150 Millionen Euro mehr!


Nach der mittelfristigen Planung werden es im Jahr 2009 erstmals mehr als 1 Milliarde Euro sein; die Summe soll im Jahr 2010 auf dann 1,09 Mrd. EUR. ansteigen. 


Wir erhöhen also die Mittel insgesamt, obwohl die Zahl der Kinder nach in den kommenden Jahren weiter zurückgehen wird (bis zum Jahr 2010 ein Rückgang der 3- bis 6-Jährigen um 67.400, bis 2013 sogar 90.000 Kinder weniger). 


Das führt dazu, dass wir pro Kind (0 bis 6 Jahre) wachsende Haushaltsmittel zur Verfügung haben. 

(2005: 
910 Euro 

2006: 
926 Euro

2007: 
936 Euro

2008: 
1.042 Euro

2009: 
1.104 Euro

2010: 
1.197 Euro)
Das heißt: Die demografische Dividende durch zurückgehende Kinderzahlen wird nicht etwa einkassiert und an anderer Stelle eingesetzt. Die demografische Dividende bleibt für die Kinder in Nordrhein-Westfalen erhalten, sie wird in vollem Umfang ausgezahlt und wird darüber hinaus noch durch zusätzliche Mittel erhöht.

Wir verbinden finanzielle Verbesserungen mit konzeptionellen Verbesserungen, die einen qualitativen Mehrwert für Kinder und Eltern bedeuten. Ich werbe sehr dafür, sich diese Verbesserungen genau anzusehen. (1892 Brehms Tierleben Band 6, S. 58: "Je mehr man den Kiebitz beobachtet, um so fester wird man überzeugt, dass er ein sehr kluger Vogel ist.")

Das ist also unser Fundament. Ich will einige der Pfeiler genauer beschreiben:

· Wir stellen für das kommende Jahr, in dem das Gesetz in Kraft treten soll, rund 150 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung für die Finanzierung von Kindertageseinrichtungen, für die Kindertagespflege und für die zusätzliche Sprachförderung in den Familienzentren.
· Zum ersten Mal werden in Nordrhein-Westfalen die Kommunen vom Land bei der Kindertagespflege finanziell unterstützt. Die Kommunen bekommen einen Zuschuss von 725 Euro pro Jahr pro Kind. Das Geld kann unmittelbar für die Betreuung durch Tagesmütter oder Tagesväter eingesetzt werden, es kann aber auch für deren Qualifizierung eingesetzt werden.


Nordrhein-Westfalen unterstützt die Kommunen mit mehr als 30 % der Kosten der Kindertages-einrichtungen. Das ist ein deutlich größerer Umfang als in allen anderen Bundesländern. Das Land bekennt sich zur gemeinsamen Verantwortung und lässt die Jugendämter nicht allein.

· Die Mittel speziell für die zusätzliche Sprachförderung wurden bereits verdoppelt. Mit dem KiBiz werden wir sie nochmals steigern. (Ziel ab 2008: 28 Mio. Euro jährlich). Nach unseren Berechungen gehen wir davon aus, dass damit für 40.000 Kinder pro Jahrgang qualifizierte Förder-Maßnahmen finanziert werden.

· Der Ausbau von rund 3.000 der 9.700 Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren bis zum Jahr 2012 und ihre finanzielle Förderung werden ebenfalls gesetzlich verankert. Familienzentren erhalten künftig 12.000 Euro zusätzliche Landes-förderung pro Jahr. Dafür stehen im Haushalt 2007 7 Mio. Euro und im Haushalt 2008 16,2 Mio. Euro zur Verfügung.
· Der Trägeranteil der Kirchen wird von derzeit 20 Prozent auf künftig 12 Prozent gesenkt. Diese Absenkung hilft nicht nur den Kirchen, sondern auch den Kommunen in zweierlei Hinsicht:


Erstens: Viele Kommunen haben bereits heute den kirchlichen Anteil übernommen (zum Teil zu 100 Prozent). Die Absenkung des kirchlichen Anteils auf 12 Prozent entlastet damit diese Kommunen bei ihrem bis jetzt freiwillig geleisteten Engagement, da das Land 75 Prozent der durch die Absenkung des kirchlichen Trägeranteils entstehenden Kosten übernimmt.


Zweitens: Die Absenkung des kirchlichen Anteils hilft den Kirchen, ihre Kindertageseinrichtungen weiterhin aufrechtzuerhalten. Diese Zusage ist Bestandteil des Konsenses. So werden die Kommunen entlastet, die andernfalls für die Kirchen einspringen müssten.

Durch die Entlastung der Kirchen sichert das Land insbesondere auch im Interesse der Eltern die Pluralität der Trägerlandschaft. Die Trägeranteile nichtkirchlicher Einrichtungen werden dadurch nicht beeinflusst.

· Denn wie bisher müssen Elterninitiativen nur 4 % und andere Träger nur 9 % Trägeranteil leisten. Das KiBiz berücksichtigt also auch die Finanzkraft dieser Träger und würdigt das freiwillige Engagement gerade der Eltern in ihren Initiativen. Daher werden auch eingruppige Einrichtungen – wenn sie mit der Förderung nicht auskommen – mit zusätzlich bis zu 15.000 EUR (im Rahmen der Kostenanteile) gefördert. Damit wird den jeweiligen Besonderheiten dieser Einrichtungen entsprochen.
· Kindertageseinrichtungen in sozialen Brennpunkten werden einen finanziellen Zuschlag erhalten. In Nordrhein-Westfalen gibt es derzeit rund 180 Einrichtungen mit 11.000 Kindern in sozialen Brennpunkten. Durch den Zuschlag werden diese Einrichtungen in ihrer pädagogischen Praxis gestärkt, denn sie leisten hervorragende Arbeit in einem besonders schwierigen Umfeld. Die Einrichtungen können jeweils bis zu 15.000 Euro pro Jahr zusätzlich erhalten. Diese Mittel können für Personalkosten aber auch für Sach- und Materialkosten verwendet werden. Diese Förderung geht über das hinaus, was mit den Trägern und den Kommunen im Konsensverfahren verabredet wurde.

· Bei den Elternbeiträgen gibt es durch das KiBiz keine Änderung zur bestehenden Rechtslage. Rechnerisch liegt dem Finanzierungssystem im jetzt geltenden GTK ein Anteil der Elternbeiträge von 19 Prozent zu Grunde. 

Auch im KiBiz bleibt es bei dieser Planungsgröße. Darüber hinaus setzen die Kommunen seit 2006 im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung die Elternbeiträge in eigener Zuständigkeit fest. Die Gestaltungskompetenz liegt – wie es bereits heute der Fall ist – ausschließlich vor Ort. 
· Für integrative Gruppen gilt, dass KiBiz mit der dort ausgewiesenen Pauschale für Kinder mit Behinderungen (das 3,5fache der Kindpauschale der Gruppenform III b, das sind 14.788,76 €) den pädagogischen Mehrbedarf abdeckt. 


Der therapeutische Bedarf wird – wie bisher auch – vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe aus dem SGB XII bezahlt.

· Freistellungen für Leitungsaufgaben sind weiterhin möglich. Die Pauschalen sind so berechnet, dass jede Kindpauschale rechnerisch einen 20%igen Leitungsstellenanteil enthält. Diese können sich auch auf bestimmte Einrichtungen beziehen. Darüber entscheidet aber der Träger der Einrichtungen. 

Das heißt: Alle Aufgaben und Strukturen, die im KiBiz enthalten sind, ob sie schon bestanden, ob sie modifiziert oder neu geschaffen werden, sind finanziell solide unterfüttert. 

Und nicht nur das: Das KiBiz verknüpft intelligente, konzeptionelle Verbesserungen mit einem sogar wachsenden Finanzvolumen. 
Wir schaffen für die Kinder in Nordrhein-Westfalen intelligentere Strukturen als jemals zuvor. Wir stellen absolut mehr Mittel und wir stellen für jedes einzelne Kind in Nordrhein-Westfalen mehr Mittel zur Verfügung als jemals zuvor in der Geschichte unseres Landes. 
Während alle anderen Haushalte des Landes Einsparungen aufbringen müssen, nehmen wir für die Kinder mehr Geld in die Hand!
Die bessere finanzielle Ausstattung der frühkindlichen Förderung ist die beste und die in jeder Hinsicht rentierlichste Investitionen in Zukunft, die wir überhaupt machen können.

Sie wird auch den Effekt haben, dass in den Kindergärten zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Dies hat eine Untersuchung ergeben, die die Firma Kienbaum im Auftrag meines Hauses durchgeführt hat. Auf der Grundlage des neuen Gesetzes können in der institutionellen Tagesbetreuung bis 2010 rund 7.400 neue Vollzeitstellen geschaffen werden. Wenn Fachkräfte auch Teilzeitarbeit anstreben, können dies bis zu 8.500 dauerhafte Arbeitsplätze sein. Und dies bei einem gleichzeitigen Rückgang der Zahl der 3- bis 6-jährigen Kinder um 67.400 bis zum Jahr 2010.
Und auch in der Kindertagespflege entstehen neue Stellen: Hier werden bis 2010 – bei durchschnittlich drei betreuten Kindern pro Tagesmutter und Tagesvater – etwa 7.800 Tagespflegepersonen benötigt. 
II.

Es hat in Deutschland noch nie ein Vorhaben gegeben, das ohne Kritik geblieben ist. Ob groß oder klein, von der Einführung des Euro bis zur Reform der Postleitzahlen.

Darum wäre es eher verwunderlich, wenn Kritik am neuen KiBiz ausgeblieben wäre.

Ich sage ganz gelassen: Wir haben ein heißes Eisen endlich angepackt, statt immer weiter nur darüber zu klagen, dass es heiß ist und zu debattieren, wie und wo es zu greifen ist. 

· Wir sind stolz darauf, dass wir es sind, die endlich einen neuen rechtlichen Rahmen aufstellen, der fortschrittlicher und flexibler ist als das alte GTK.
· Wir sind stolz darauf, dass schon in diesem Jahr zehntausende von Kindern die Chance auf zusätzliche Sprachförderung erhalten. Wir haben hierfür erhebliche finanzielle Mittel mobilisiert. Mehr als es dazu je gegeben hat.

· Wir sind stolz darauf, dass wir bereits damit angefangen haben, die Betreuung für unter drei Jährige nach vorne zu bringen und nicht nur darüber debattiert haben, was das Jahr 2013 an Durchbrüchen bringen mag. 

2008 fördern wir 52.000 Plätze für unter Dreijährige in Einrichtungen und Tagespflege. Das ist gegenüber 2005 eine Steigerung von über 370 Prozent! 
Mit dem vorgelegten Entwurf ist Nordrhein-Westfalen vorn auf dem Weg zu einer bedarfsgerechten, qualitativ hochwertigen Förderung und Bildung von Kindern. 
Das ist doch ein guter Dreiklang: Mehr Chancen für Kinder. Chancen von Anfang an. Rückenwind für jedes Kind. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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